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Kind und Strafe
Abschiufjarbeit von Heinrich Roth, Kandidat des Heilpädagogischen Seminars Zürich (Fortsetzung)

2. Das Kind in der Rolle des Strafenden.
a) Ergebnisse der Rundfrage.

Die Fragen:
a) Was soll man mit Fritz tun, wenn er klei¬

nere Kinder schlägt — wenn er immer zu
spät zur Schule kommt?

b) Was soll man mit Babette tun, wenn sie der
Mutter frech herumgibt — wenn sie einen
Franken gestohlen hat?

wurden von 1640 Schülern im Alter von 8—15
Jahren beantwortet. Die nachstehende Tabelle
gibt Auskunft über die Beteiligung innerhalb der
verschiedenen Altersgruppen unter Berücksichtigung

von Geschlecht und Wohnort (Stadt oder
Land).

Alter 8-9 J. 9—10J. 10-11 J. 1112 J. 12-13 J. 13—14J. 14—15 J.

Geschlecht K M K M K M K M K M K M K ; M

Ländl.
Verhältnisse

37 27 58 65 62 53 96 95 132 81 72 78 26 17

Städt.
Verhältnisse

25 21 30 33 161 46 103 56. 43 17 73 79 26 28

TOTAL
62 48 88 98 223 99 199 151 175 98 145 157 52 45

110 186 322 350 273 302 97

Die Strafen, die von den befragten Kindern
und Jugendlichen verhängt wurden, lassen sich
in drei Hauptgruppen zusammenfassen: Die erste
Gruppe bilden die abschreckenden
Vergeltungsmaßnahmen. Als solche bezeichnen
wir die Körperstrafe (Stockschläge, Ohrfeigen,
„Maulschellen"), das Isolieren (Einsperren in den
Keller, das „Fortjagen", „vor die Türe stellen"
u.dgl.), das Vorenthalten von Speisen, das
Vorenthalten von Vergnügen und den Eigentumsentzug

(Antasten des Spargeldes, Wegnahme
irgendeines geschätzten Gegenstandes). Allen diesen

Maßnahmen liegt eine mehr oder weniger
deutlich werdende Schädigungstendenz zugrunde.

trotzdem dürfen sie nicht schlechthin als
Rachehandlungen bezeichnet werden. Auf jeden Fall
dann nicht, wenn der Strafende irgendwelche
erzieherische Absichten mit seiner Handlung
verknüpft. *) Solche kommen in den Antworten der
Kinder immer wieder zum Ausdruck. „Er wird es
dann nicht mehr tun." „Es verleidet ihm dann
schon." „Das hilft." Der Sinn ist leicht zu
erkennen: Man will abschrecken, eine Wiederholung

der Tat verhindern.
Die zweite Gruppe bezeichnen wir als natürliche

Strafen, die dritte als sühnende
Strafen. Hier wird vom Täter verlangt, daß
er sein Vergehen durch eine besondere
Arbeitsleistung sühne. Tadel, Warnung,
Zuspruch bilden eine weitere Gruppe.

Wenn Fritz kleinere Kinder schlägt.
Die Maßnahmen, die von seiten der Kinder

gegen dieses Vergehen verhängt werden, sind in
nachfolgender Tabelle zusammengefaßt.

Alter: 8--9 9- 10 10—11 11--12 12--13 13--14 14--15

Geschlecht: K M K M K M K M K M K M K M

1. Vergeltung und
Abschreckung

7» 7» 7o 7» 7» 7» 7» 7» 7» 7» 7° 7» 7»

a) Körperstrafe 43 44 55 60 50 45 50 55 50 33 30 35 33 44
b) Isolieren 32 28 29 15 19 19 17 17 9 16 12 5 3 12

c1 Speise-Entzug 2 7 2 3 3 5 3 8 5 7 2 5 3 —

Vergeltungsmassnahmen 77 79 86 78 72 69 70 80 64 56 44 45 39 56

2. Natürliche Strafe
(nicht mehr zu den
Kindern lassen)

8 2 0 0 5 7 9 7 9 10 13 17 17 6

3. Sühne durch besondere

Leistung
8 9 3 3 3 3 5 0 2 5 6 2 5 7

4. Warnung, Zuspruch 3 6 8 15 9 16 11 13 21 19 28 27 30 21

*) Die erzieherische Absicht ist Unterscheidungsmerkmal
zwischen Rache und Strafe.

12


	[Impressum]

